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Prüfung der Anklage / Bindung an die Anklage / Verunreinigungsverbot / Ge-
wässerschutzgesetz 

Das Gericht hat eine nicht ordnungsgemässe Anklageschrift an die Staatsanwaltschaft zu-

rückzuweisen (Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO), andernfalls es eine Rechtsver-

letzung begeht. Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebun-

den (Art. 350 StPO). 

Die Verwendung eines Hofdüngers verstösst nicht gegen das Verunreinigungsverbot von 

Art. 6 GSchG, wenn sie auf fachlich einwandfreie Weise erfolgt. Freispruch mangels Beweis 

über Bodenbeschaffenheit und Wasserqualität. 

 

 
 
Erwägungen: 

I. 

 

1. A. bewirtschaftet seit rund 40 Jahren die Alp X. Am 28. Juni 2016 hat er seinen Lehr-
ling beauftragt, zwei Fass à drei Kubikmeter Gülle auf dem Wiesland der Alp X. östlich 
des Sees Y. auszutragen. Am 29. Juni 2016 trug A. selbst vier bis fünf Fass Gülle aus. 

 
2. Mit Strafbefehl Nr. 2017.27 vom 15. März 2017 sprach die Staatsanwaltschaft Appen-

zell I.Rh. A. wegen des fahrlässigen Vergehens gegen Art. 70 Abs. 2 des Bundesge-
setzes über den Schutz der Gewässer (GSchG) schuldig (…). 

 

3. Gegen den Strafbefehl erhob A. am 23. März 2017 Einsprache. 

 

4. Am 6. Juni 2017 überwies die Staatsanwaltschaft Appenzell I.Rh. den Strafbefehl ans 

Bezirksgericht Appenzell I.Rh.. 

 

5. Das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. erliess am 22. August 2017 folgenden Entscheid: 

 

„1. A. wird des fahrlässigen Vergehens gegen das Gewässerschutzgesetz schuldig 

gesprochen. 

(…)“ 

 

6. Gegen diesen Entscheid meldete A. am 24. August 2017 die Berufung an.  

 

7. Am 30. August 2017 versandte das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. das begründete 

Urteil B 10-2017, welches es im Wesentlichen dahingehend begründete, als dass A. 

seine Sorgfaltspflicht verletzt habe, indem er die Wettervorhersage nicht abgefragt und 

anschliessend Gülle trotz Starkregenvorhersage ausgetragen habe. Anlässlich der Ge-

richtsverhandlung vom 22. Dezember 2016 [recte: 22. August 2017] habe A. ausdrück-

lich bejaht, dass die Gülle beim Austragen am 28. und 29. August 2017 [recte: Juni 

2016] teilweise etwas näher als die vorgegebenen drei Meter an die Böschung gelangt 

sei. Die Aussage, dass das Austragen wegen den Unebenheiten teilweise schwierig 

sei, vermöge die zu nahe Verteilung der Gülle an der Böschung nicht rechtfertigen, lie-

ge doch gerade hier die fahrlässige Handlung, indem er diese Ungenauigkeit beim 

Austragen nicht berücksichtigt habe und deshalb konkret Gülle zu nahe an das Ge-

wässer gelangt sei. Beide Sachverhalte führten zur Verurteilung von A. wegen fahrläs-

siger Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz nach Art. 70 Abs. 2 GSchG. 
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8. A. (folgend: Berufungskläger) reichte am 18. September 2017 beim Kantonsgericht 

Appenzell I.Rh. die Berufung ein. 

 

9. Der Berufungskläger wurde mit prozessleitender Verfügung vom 16. Oktober 2017 zur 

Berufungsverhandlung auf den 5. Dezember 2017 vorgeladen. 

 

10. Mit Schreiben vom 17. November 2017 teilte Rechtsanwalt B. (folgend: Verteidiger) mit, 

dass er mit der Interessenwahrung des Berufungsklägers betraut worden sei. 

 
(…) 

III.  

 

1. 

1.1. Der Verteidiger des Berufungsklägers rügt etliche Verfahrensfehler anlässlich der 

Verhandlung vor dem Bezirksgericht Appenzell I.Rh.. Unter anderem sei der Beschul-

digte direkt nach der Begrüssung zum Parteivortrag aufgefordert worden, ohne ihm 

oder dem Gericht Gelegenheit für Vorfragen einzuräumen (Art. 339 Abs. 2 StPO), ohne 

die Anträge der Staatsanwaltschaft zu verlesen (Art. 340 Abs. 2 StPO), ohne eine for-

melle Befragung des Beschuldigten vorzunehmen (Art. 341 Abs. 3 StPO) und ohne 

dass den Parteien Gelegenheit für Beweisergänzungen gegeben worden sei (Art. 345 

StPO). Der Beschuldigte sei während seines Parteivortrages vom Vorsitzenden mit 

Zwischenfragen unterbrochen worden, was unzulässig sei. Schliesslich sei dem Be-

schuldigten keine Möglichkeit für ein Schlusswort eingeräumt worden (Art. 347 Abs. 1 

StPO). Die vorinstanzliche Hauptverhandlung sei chaotisch und losgelöst von den pro-

zessualen Vorgaben der StPO durchgeführt worden. Von einem fairen Verfahren kön-

ne somit keine Rede mehr sein. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich diese gravie-

renden Verfahrensfehler auf den vorinstanzlichen Entscheid ausgewirkt hätten, wes-

halb eine Heilung vor Berufungsgericht nicht möglich sei. Entsprechend sei der ange-

fochtene Entscheid aufzuheben und an die Vorinstanz zur erneuten Durchführung ei-

ner Hauptverhandlung zurückzuweisen, sofern der Berufungskläger nicht ohnehin frei-

gesprochen werde. 

 

1.2. Auf diese vom Verteidiger des Berufungsklägers gerügten formellen Mängel anlässlich 

der erstinstanzlichen Hauptverhandlung braucht grundsätzlich nicht eingegangen zu 

werden, zumal der Berufungskläger aus nachstehend ausgeführten Gründen ohnehin 

freizusprechen ist und demzufolge auf eine Rückweisung verzichtet werden kann. 

 

2. 

2.1. Der Verteidiger des Berufungsklägers macht geltend, der Strafbefehl genüge den 

Anforderungen an eine Anklageschrift nicht. 

 

2.2. Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen 

eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zustän-

digen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1 StPO). 

 

2.3. Nach dem Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Ge-

richtsverfahrens und nimmt damit Umgrenzungsfunktion ein (vgl. Art. 9 und Art. 325 
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StPO; Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV; Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a und b EMRK). 

Die Anklage hat die dem Beschuldigten zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt 

so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht 

genügend konkretisiert sind. Der Beschuldigte muss genau wissen, welcher konkreten 

Handlung er beschuldigt wird und wie sein Verhalten rechtlich qualifiziert wird, damit er 

sich in seiner Verteidigung richtig vorbereiten kann. Er darf nicht Gefahr laufen, erst an 

der Gerichtsverhandlung mit neuen Anschuldigungen konfrontiert zu werden (vgl. BGE 

143 IV 63 E. 2.2.; Urteil des Bundesgerichts 6B_520/2017 vom 1. Februar 2018 

E. 3.2.). 

 

2.4. Die Staatsanwaltschaft Appenzell I.Rh. führte im Strafbefehl beim Sachverhalt an, der 

Beschuldigte habe am 28. und 29. Juni 2016 mit einem Mitarbeiter auf der von ihm 

bewirtschafteten Alp X. neben dem See Y. 6 bis 7 Fass Jauche à 3 Kubik ausgetragen. 

Der Boden des Grundstückes sei zumindest in gewissen Teilen derart gesättigt gewe-

sen und hätte keine Jauche aufnehmen können, dass die Fussabdrücke resp. die 

Klauenlöcher der Kühe mit bräunlich verfärbtem Wasser gefüllt gewesen seien. Fahr-

spuren im Boden seien keine entstanden. Zudem sei in der Nacht vom 29. auf den 

30. Juni 2016, insbesondere am Morgen gegen 4 Uhr, Starkniederschlag von 16 bis 

24 mm/h niedergegangen, welcher durch Meteo Schweiz auch angekündigt gewesen 

sei.  

 

Wie der Verteidiger des Beschuldigten zu Recht vorbringt, nennt dieser angeführte 

Sachverhalt keine konkreten Delikte, welche der Beschuldigte beim Austragen der Gül-

le begangen haben soll. Das Austragen von Gülle allein ist jedenfalls nicht strafbar. 

Weshalb der Beschuldigte dadurch eine konkrete Gefahr für eine Gewässerverschmut-

zung bewirkt haben sollte, wird nicht begründet. Der Präsident des Bezirksgerichts Ap-

penzell I.Rh. hätte bei der nach Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO in seiner Zuständigkeit lie-

genden Prüfung der Anklageschrift feststellen müssen, dass der Strafbefehl, welcher 

bei Überweisung ans Gericht als Anklageschrift gilt (vgl. Art. 356 Abs. 1 StPO), nicht 

ordnungsgemäss erstellt worden ist. Entsprechend hätte er die Anklageschrift an die 

Staatsanwaltschaft zurückweisen müssen. Indem er dies nicht gemacht hat, hat er eine 

Rechtsverletzung begangen, welche als wesentlicher Mangel im Sinne von Art. 409 

StPO im Berufungsverfahren nicht geheilt werden kann (vgl. Niggli/Heimgartner, in: 

Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur StPO, 2. Auflage 2014, Art. 9 

N 63a). Auf eine Rückweisung kann jedoch, wie bereits oben erwähnt, aus nachste-

henden Gründen verzichtet werden. 

3. 

3.1. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der wiedergegebene Sachverhalt der 

Staatsanwaltschaft im Strafbefehl dem Anklagegrundsatz gerade noch genügt und den 

Vorwurf enthält, der Beschuldigte habe mit Austragung der Gülle auf den teilweise ge-

sättigten Boden die Gefahr einer Verunreinigung des Wassers durch Abschwemmung 

oder Auswaschung geschaffen, fehlt zu dessen Verurteilung der Beweis einer strafba-

ren Handlung nach den relevanten Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes. 

 

3.2. Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, 

um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Art. 3 GschG). Es ist un-

tersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können, mittelbar oder unmittelbar in ein Ge-

wässer einzubringen oder sie versickern zu lassen (Art. 6 Abs. 1 GschG). Es ist auch 

untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines Gewässers abzulagern oder auszubringen, 



 4 - 7 

sofern dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Art. 6 

Abs. 2 GSchG). Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu bewirtschaften, 

dass die Gewässer nicht beeinträchtigt werden, namentlich nicht durch Abschwem-

mung und Auswaschung von Düngern (Art. 27 Abs. 1 GSchG). Nach Art. 70 Abs. 1 lit. 

a und Abs. 2 GSchG wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, wer fahrläs-

sig Stoffe, die das Wasser verunreinigen können, widerrechtlich mittelbar oder unmit-

telbar in ein Gewässer einbringt, versickern lässt oder ausserhalb eines Gewässers ab-

lagert oder ausbringt und dadurch die Gefahr einer Verunreinigung des Wassers 

schafft (Art. 6 GSchG). Nach Ziffer 3.1. des Anhangs 2.6. der Chemikalien-Reduktions-

Verordnung (ChemRRV) muss, wer Dünger verwendet, unter anderem den Standort 

(Pflanzenbestand, Topografie und Bodenverhältnisse; lit. b) und die Witterung (lit. c) 

berücksichtigen. Nach Ziffer 3.3.1 des Anhangs 2.6. der ChemRRV dürfen Dünger 

nicht verwendet werden in oberirdischen Gewässern und in einem Streifen von drei 

Metern Breite entlang von oberirdischen Gewässern. 

 

3.3. Eine Verwendung des Hofdüngers verstösst nicht gegen das Verunreinigungsverbot 

von Art. 6 GSchG, wenn sie auf fachlich einwandfreie Weise erfolgt; denn die mit dem 

Regen früher oder später in den Boden eindringenden Düngstoffe werden in diesem 

Fall von den Pflanzenwurzeln aufgenommen oder durch die Bodenteilchen gebunden. 

Eine konkrete Verunreinigungsgefahr nach Art. 6 GSchG ist jedoch dann gegeben, 

wenn eine solche nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit grosser Wahrscheinlich-

keit früher oder später, beispielsweise durch Abschwemmen oder Versickern von Gülle, 

eintreten wird (vgl. Botschaft vom 29. April 1987 zum GSchG, BBl 1987 II 1109; BGer 

1C_62/2014 E. 2.1; Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, Ein Lehrbuch, 2004, N 404). 

 

Das Bundesamt für Umwelt verweist auf sein Merkblatt „Düngen zur richtigen Zeit“: 

Wenn Regen in Aussicht ist oder der Boden feucht ist, ist sorgfältig abzuschätzen, ob 

gedüngt werden darf, da das Risiko der Abschwemmung und Auswaschung gross ist. 

Wer mit flüssigen Düngern umgeht, wird grundsätzlich selbst beurteilen müssen, ob ein 

Boden für Gülle saug- und aufnahmefähig ist (Selbstkontrolle und Sorgfalt im Beurtei-

len des richtigen Bodenzustands). Ausgeschlossen hingegen ist das Düngen von was-

sergesättigten Böden mit flüssigen Düngern wie Gülle. Böden sind wassergesättigt, 

wenn auf ihnen Wasserlachen liegen bleiben und sich eine Bodenprobe nass und brei-

ig anfühlt (vgl. BAFU [Hrsg.], Düngung und Umwelt, 2006, S. 28). 

 

3.4. Im Strafverfahren sind allein die konkreten Verhältnisse auf der vom Berufungskläger 

gedüngten Alp an den beiden Tagen des Gülleaustrages bzw. der darauffolgenden Zeit 

massgebend. Die Strafverfolgungsbehörden hätten die Fragen zu beantworten gehabt, 

ob der Boden, auf welchem vom Berufungskläger Gülle ausgetragen worden ist, nicht 

mehr saug- und aufnahmefähig war bzw. ob die Niederschläge auf der Alp am Morgen 

des 30. Juni 2016 so intensiv gewesen sind, dass das Risiko der Abschwemmung und 

Auswaschung gross war.  

 

Ob der Alpboden gesättigt gewesen wäre, hätte leicht mit Bodenproben, welche am 

29. oder spätestens am 30. Juni 2016 hätten entnommen werden müssen, festgestellt 

werden können. Den Akten kann nicht entnommen werden, dass solche Proben ent-

nommen worden sind. Allein die Fotos in den Akten der Staatsanwaltschaft sind jeden-

falls zu wenig aussagekräftig, eine Sättigung des Bodens zu beweisen: Die darauf ab-

gebildeten Klauenlöcher lassen nicht erkennen, dass der Boden gesättigt war, wären 
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diese doch sonst mit Wasser vollgefüllt. Auf den Fotos ist die Gülle noch auf dem 

Alpboden zu erkennen, was gegen deren Auswaschung spricht, sei diese doch nach 

Angaben des Berufungsklägers anlässlich der Berufungsverhandlung aufgrund des 

vielen Niederschlags in jenem Sommer eher dünner Konsistenz gewesen. Auch hinter-

liessen die Maschinen, mit welchem die Gülle ausgetragen wurde, unbestrittenermas-

sen keine Fahrspuren, was ebenfalls auf einen nicht gesättigten Boden hinweist. Ent-

sprechend ist nicht erwiesen, dass der Boden gesättigt und ein Güllen verboten gewe-

sen wäre. 

 

Die Meteodaten, insbesondere dasjenige kleine Bild der gesamten Schweiz, welches 

um 4:00 Uhr vom 30. Juni 2016 als einziges Bild eine gelbe Zone aufweist, sind un-

tauglich, einen Starkniederschlag über der Alp des Berufungsklägers zu beweisen. 

Auch die Fotos, welche von der Polizei am 30. Juni 2016 erstellt worden sind, lassen 

die ausgetragene Gülle als braune Stellen noch deutlich erkennen, was darauf hindeu-

tet, dass ein Abschwemmen oder eine Auswaschung sehr unwahrscheinlich war. Wäre 

am Morgen des 30. Juni 2016 über der Alp ein Gewitter mit grosser Wassermenge 

niedergegangen, so wären die Klauenlöcher mit Wasser vollumfänglich gefüllt gewe-

sen, was auf dem Foto der Polizei nicht ersichtlich ist. 

  

Die belastenden Tatsachen sind durch die Strafverfolgungsbehörden somit ungenü-

gend erhoben worden. Es wäre eine sorgfältige Ermittlung der konkreten Verhältnisse 

unerlässlich gewesen. Ein dem GSchG widersprechender Düngeraustrag ist im vorlie-

genden Fall nicht rechtsgenüglich nachgewiesen. Es fehlen Angaben über die Boden-

beschaffenheit und über eine allfällige Beeinträchtigung der Gewässer, welche leicht 

mit Wasserproben hätte erstellt werden können. 

 

3.5. Mangels Beweises ist der Berufungskläger demnach vom allfälligen Vorwurf, er habe 

auf gesättigtem Alpboden bzw. trotz bevorstehendem Starkniederschlag Gülle ausge-

tragen und dadurch die Gefahr einer Verunreinigung des Wassers geschaffen, freizu-

sprechen. 

 

4. 

4.1. Das Bezirksgericht verurteilte den Beschuldigten jedoch nicht wegen des eventuellen 

Vorwurfs der Staatsanwaltschaft, er hätte Gülle auf gesättigtem Boden und trotz bevor-

stehendem Starkniederschlag ausgetragen, sondern, dass der Beschuldigte seine 

Sorgfaltspflicht verletzt habe, indem er die Wettervorhersage nicht abgefragt und trotz-

dem Gülle ausgetragen habe und die Gülle zu nahe an das Gewässer gelangt sei.  

 

4.2. Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (vgl. 

Art. 350 StPO; BGE 143 IV 63 E. 2.2.; Urteil des Bundesgerichts 6B_520/2017 vom 

1. Februar 2018 E. 3.2). 

 

4.3. Dem Sachverhalt des Strafbefehls ist weder zu entnehmen, dass der Beschuldigte 

fahrlässig Gülle ausgetragen hat, weil er die Wettervorhersage nicht abgefragt, noch 

dass er die Gülle zu nahe ans Gewässer ausgetragen hat. Deshalb hätte das Bezirks-

gericht Appenzell I.Rh. den Beschuldigten in diesen Punkten mangels Anklage nicht 

verurteilen dürfen. 
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4.4. Im Übrigen könnten die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen bzw. Unterlas-

sungen, selbst wenn sie zur Anklage ans Bezirksgericht Appenzell I.Rh. gekommen 

wären, nicht bewiesen werden. 

 

Dass der Berufungskläger seine Sorgfaltspflicht verletzt habe, indem er die Wettervor-

hersage nicht abgefragt und anschliessend Gülle trotz Starkregenvorhersage ausge-

tragen habe, wäre nur dann eine fahrlässige Widerhandlung gegen das Gewässer-

schutzgesetz, wenn er dadurch eine konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Was-

sers geschaffen hätte (Art. 6 GSchG). Dies wäre dann gegeben, wenn eine solche 

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit grosser Wahrscheinlichkeit früher oder 

später eintreten würde. Nach dem Merkblatt „Düngen zur richtigen Zeit“ darf nur dann 

nicht gedüngt werden, wenn Dauerregen herrscht oder Gewitterregen folgt. Der Beru-

fungskläger hat nach seinen Angaben die Witterung berücksichtigt und entsprechend 

abgeschätzt, ob er düngen könne oder nicht, um kein Risiko einer Abschwemmung 

oder Auswaschung einzugehen. Mit seiner über 38 Jahre langen Erfahrung auf dersel-

ben Alp konnte er auch ohne Medienunterstützung einschätzen, ob Gewitter droht. So 

ist gerichtsnotorisch, dass die Gewitter im Alpstein sehr lokal und strichweise nieder-

gehen. Hinzu kommt, dass sich die dem Beschuldigten an der Verhandlung vor dem 

Bezirksgericht gezeigten Meteodaten und die Fotos der Polizei - wie in Erwägung 3.4 

ausgeführt - jedenfalls nicht eignen, einen Starkniederschlag über der Alp des Beru-

fungsklägers zu beweisen.  

 

Für die Verurteilung des Beschuldigten wegen zu nahen Güllens ans Gewässer stützte 

sich die Vorinstanz einzig auf die Aussage des Beschuldigten anlässlich der Hauptver-

handlung vom 22. August 2017, er habe ausdrücklich bejaht, dass die Gülle beim Aus-

tragen teilweise etwas näher als die vorgegebenen drei Meter an die Böschung gelangt 

sei. Einerseits darf diese Aussage nicht verwertet werden, da er anlässlich der Einver-

nahme durch die Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf, er habe zu nahe ans Gewässer 

gegüllt, nicht konfrontiert worden ist. Dies erfolgte erst an der Hauptverhandlung vor 

Bezirksgericht Appenzell I.Rh., weshalb sich der Berufungskläger in seiner Verteidi-

gung diesbezüglich nicht hatte vorbereiten können. Zudem machte der Berufungsklä-

ger im Berufungsverfahren auch geltend, dass seine Aussage an der Verhandlung vor 

Bezirksgericht Appenzell I.Rh. ein Missverständnis gewesen sei. An der Berufungsver-

handlung führte er glaubhaft an, dass er auch seine Lehrlinge dahingehend instruiere, 

dass jeweils ein Abstand von fünf bis sieben Metern zum Gewässer eingehalten wer-

den müsste, um auch bei Spritzer, welche beim Güllen auf unebenem Boden vorkom-

men können, den Abstand von drei Metern zum Gewässer jedenfalls einzuhalten. 

Mangels erteiltem Schlusswort konnte er sich zu diesem erstmals vor Gericht vorge-

brachten Vorwurf, er habe zu nahe ans Gewässer gegüllt, nicht mehr eingehend äus-

sern. 

 

Andererseits liegen ausser dieser Angabe des Beschuldigten keine weiteren Beweise - 

z.B. Fotos mit lesbaren Massabnahmen - vor, welche eine konkrete Aussage zur be-

haupteten Unterschreitung des Gewässerabstands von drei Metern zuliess.  

 

5. Zusammenfassend ist der Berufungskläger vom Vorwurf des fahrlässigen Vergehens 

gegen das Gewässerschutzgesetz freizusprechen.  
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Die Berufung ist demnach gutzuheissen und das Urteil des Bezirksgerichts Appenzell 

I.Rh. vom 22. August 2017 vollumfänglich aufzuheben. 

 

(…) 

 

Kantonsgericht Appenzell I.Rh., Abteilung Zivil- und 
Strafgericht, Entscheid K 6-2017 vom 20. Februar 2018  

 


